
Die Tourismusförderungsabgabe (TFA) 
 
Die Tourismusförderungsabgabe wird von juristischen sowie selbständig erwerbenden 
natürlichen Personen, die in den Gemeindegebieten von Saanen, Gsteig, Lauenen und 
Zweisimmen ihren Sitz beziehungsweise einen Betrieb/Filiale haben, erhoben. 
Sie wird nicht erhoben von Betriebsteilen die nicht mehr als 20% einer Vollstelle beschäftigt 
sind oder weniger als 14 Tage im Jahr im Betrieb arbeiten. 
 
 
Was wird mit der TFA finanziert? 
 
Der Reinertrag ist zur Finanzierung von Ausgaben zum Nutzen der Marktbearbeitung, dem 
Verkauf touristischer Leistungen oder von werbewirksamen Veranstaltungen in den 
Bereichen Tourismus, Sport und Kultur. 
 
Erhebung der Tourismusförderabgabe 
 
Gstaad Saanenland Tourismus wurde durch die vier Gemeinden Saanen, Gsteig, Lauenen 
und Zweisimmen beauftragt, die obligatorische Tourismusförderabgabe zu erheben. 
Entsprechend den Vorgaben des bernischen Steuergesetzes und der TFA–Reglemente der 
oben erwähnten Gemeinden müssen die Steuerpflichtigen jährlich neu veranlagt werden 
(Art. 5). 
 
Deklarationsformular 
 
Das Deklarationsformular muss jährlich neu ausgefüllt werden damit die Rechnung erstellt 
werden kann.  
 
Bsp. juristische Person: 
 
 

Geschäfts- / Betriebsname: Reinigung Immerfrisch 
 

 
 

 

Branche, Geschäftsart (Gemäss TFAR Anhang 1): Reinigung, Coiffeur, Kosmetik 
  
 

Plz/Ort: 3780 Gstaad 
 

 

Tel.: +41 33 748 81 81 
 

 

Geschäftsführer / -inhaber:  Petra Muster  
 
 

Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer/ 
-inhaber und mitarbeitende 
Familienmitglieder 

Anzahl 
Personen 

x Beschäfti- 
gungsgrad                           

in % 

x durchschnittliche 
Beschäftigungs-

dauer in Monaten 
 / 12 = 

Mitarbeiter 
Jahresdurch- 

schnitt  

GeschäftsführerInnen/inhaberInnen  1 x 100% x 12  / 12 = 1 

VollzeitmitarbeiterInnen  2 x 100% x 12  / 12 = 2 

TeilzeitmitarbeiterInnen 3 x 40% x 12  / 12 = 1.2 

TeilzeitmitarbeiterInnen 1 x 10% x 6  / 12 =  0.05 

TeilzeitmitarbeiterInnen 1 x 50% x 6  / 12 = 0.25 

Unterakkordanten  x % x   / 12 =  

Lehrlinge (nicht pflichtig) 1 Total Mitarbeiterbestand Jahresdurchschnitt 4.5 

 
Der Mitarbeiter Jahresdurchschnitt wird zusammen gezählt. Auf der angefügten Tabelle ist 
nun ersichtlich wie viel die Reinigung Immerfrisch bezahlen muss. 4.5 x CHF130.00 ergibt 
ein Resultat von CHF 585.00 im Jahr. 
 



 
 
 
Bsp. natürliche Person: 
 

Vorname, Name: Martina Muster  

Adresse: Bahnhofstrasse 55, 3780 Gstaad 

  
Ich arbeite als:  

   Schneesportlehrer                   Bergführer                   Keine Nebenbeschäftigung diese Saison 

 Tennislehrer                            Golflehrer                              Ich übe den Beruf nicht mehr aus. 

 Wanderleiter                            Andere: ……………………………..  

  

Anzahl Tage im Jahr:   95 4 - 6 Arbeitsstunden = 1 Tag 
 1 - 3 Arbeitsstunden = ½ Tag 

  
Pflichtig ist, wer 14 Tage/Jahr und mehr nebenerwerbstätig ist (Minimalbetrag von CHF 100.- bis 75 
Tage). 

 
Für nicht Pflichtige: Möglichkeit eines freiwilligen Beitrages von CHF 100.—       JA   

 
     

Martina Muster arbeitet 95 Tage im Jahr als Wanderleiter. Auf der unten aufgeführten Tabelle steht 
das Wanderleiter pro 100% angestellten Mitarbeiter CHF 486 bezahlen müssen. Da Martina nicht 
100% arbeitet muss sie weniger bezahlen: CHF486 / 360 Tage x 95 Tage = CHF 128.25 pro Jahr. 

 

  

x 



In der angefügten Tabelle aus dem Tourismusförderabgaben Reglement (gemäss Art.8 auf 
Seite 7) sind die Beträge die pro Mitarbeiter (100% Pensum) zu bezahlen sind aufgelistet. 
 

Tabelle für die Berechnung der Tourismusförderungsabgabe 
Nach der Wertschöpfung je Mitarbeiter ab 1.11.2008 

Gemeinde Saanen, Lauenen, Gsteig 

 Branche 
Wertschöpfung 
je Mitarbeiter 

Tourismus-
abhängigkeits

- 
Faktor 

Betrag je 
Mitarbeiter 

  CHF % CHF 

1 Reinigung, Coiffeur, Kosmetik 52‘000 0,25% 130,00 

2 Gastgewerbe 61‘000 0,45% 274,50 

3 Floristik Produktion 73‘000 0,25% 182,50 

4 Kunsthandwerk 86‘000 0,25% 215,00 

5 Sägereien 76‘000 0,25% 190,00 

6 Reparaturgewerbe 83‘000 0,25% 207,50 

7 Baugewerbe, Gartenbau 89‘000 0,25% 222,50 

8 Transportgewerbe, Garagen, Postauto 95‘000 0,25% 237,50 

9 Bergbahnen, Sportanlagen, Events 52‘000 0,45% 234,00 

10 Reisen 95‘000 0,25% 237,50 

11 Druck und Grafik 105‘000 0,25% 262,50 

12 Adventure, Skilehrer, Bergführer 108‘000 0,45% 486,00 

13 Nahrungs- & Genussmittel 114‘000 0,25% 285,00 

14 Bekleidung, Schuhe, Sportartikel 114‘000 0,25% 285,00 

15 Apotheken, Drogerien 114‘000 0,25% 285,00 

16 Detailhandel, Blumengeschäfte, Post 114‘000 0,25% 285,00 

17 Radio TV 114‘000 0,25% 285,00 

18 Gesundheitswesen 123‘000 0,25% 307,50 

19 Elektronik, Optik 123‘000 0,25% 307,50 

20 
Beratung, Planung, freie Berufe, Architekten, 
Kaminfeger 

132‘000 0,25% 330,00 

21 Bijouterie, Boutiquen, Galerien 138‘000 0,25% 345,00 

22 Versicherungen, Treuhand 148‘000 0,25% 370,00 

23 Ärzte, Zahnärzte 232‘000 0,25% 580,00 

24 Tierärzte 162‘000 0,25% 405,00 

25 Banken 271‘000 0,25% 677,50 

26 Immobilienhandel, Anwälte, Notare 331‘000 0,25% 827,50 

27 Energie, Wasser 338‘000 0,25% 845,00 

 



Anhang I  
 (gemäss Art. 8.3 des Reglementes) 

(Tarifanpassungen vom 08.03.2011) 
 
 

Tabelle für die Berechnung der Tourismusförderungsabgabe  
nach der Wertschöpfung je Mitarbeiter 

Gemeinde Zweisimmen 

Als Basis für die Berechnung der TFA ab 2011/2012 

 Branche 
Wertschöpfung  
je Mitarbeiter 

TAK 
Betrag je 

Mitarbeiter  

  SFr. % SFr. 

1 Reinigung, Coiffeur, Kosmetik 50'880.00 0.25% 127.00 

2 Gastgewerbe 59'360.00 0.45% 267.00 

3 Floristik, Produktion 71'020.00 0.25% 178.00 

4 Kunsthandwerk 84'800.00 0.25% 212.00 

5 Sägereien 74'200.00 0.25% 185.00 

6 Reparaturgewerbe 81'620.00 0.25% 204.00 

7 Baugewerbe, Gartenbau 86'920.00 0.25% 217.00 

8 Transportgewerbe, Garagen, Post 93'280.00 0.25% 233.00 

9 Bergbahnen, Sportanlagen, Events 50'880.00 0.45% 229.00 

10 Reisen 93'280.00 0.25% 233.00 

11 Druck und Grafik 102'820.00 0.25% 257.00 

12 Adventure, Skilehrer, Bergführer 106'000.00 0.45% 477.00 

13 Nahrungs- & Genussmittel 112'360.00 0.25% 281.00 

14 Bekleidung, Schuhe, Sportartikel 112'360.00 0.25% 281.00 

15 Apotheken, Drogerien 112'360.00 0.25% 281.00 

16 Detailhandel, Blumengeschäfte 112'360.00 0.25% 281.00 

17 Radio TV 112'360.00 0.25% 281.00 

18 Gesundheitswesen 120'880.00 0.25% 302.00 

19 Elektronik, Optik 120'880.00 0.25% 302.00 

20 Beratung, Planung, freie Berufe, Kaminfeger 129'320.00 0.25% 323.00 

21 Bijouterie, Boutiquen, Galerien 135'680.00 0.25% 339.00 

22 Versicherungen, Treuhand 145'220.00 0.25% 363.00 

23 Ärzte, Zahnärzte 227'900.00 0.25% 570.00 

24 Tierärzte 159'000.00 0.25% 398.00 

25 Banken 267'120.00 0.25% 668.00 

26 Immobilienhandel, Anwälte, Notare 217'300.00 0.25% 543.00 

27 Energie, Wasser 332'840.00 0.25% 832.00 

 Rüstungsbetriebe separate schriftliche Vereinbarung 

 Bahnen mit öffentlicher Erschliessungspflicht 
Personal auf Zügen und Strecken wird 
mit 50% bewertet 

Basis Bundesamt für Statistiken 1994 
(Tarifanpassungen vom 08.03.2011) 

 


